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Den letztenWillen richtig regeln
LESERFORUM Pflichtteil, Testament, Erbschein - Juristen haben Fragen zum Thema Erbrecht beantwortet.

Jürgen S., Mücheln: Kann ein pri-
vathandschriftliches Testament
auch vollkommen in Druckbuchsta-
ben einschließlich der Unterschrift
ausgeführt sein? Oder geht das nur
in Schreibschrift?
Antwort: Für die Gültigkeit eines
Testaments ist ausschlaggebend,
dass es formgerecht privathand-
schriftlich ausgefertigt oder notari-
ell beurkundet ist. Ob der Text des
Testaments in Schreibschrift oder
in Form von Druckbuchstaben nie-
dergeschrieben worden ist, ist egal.
Anders sieht es bei der Unter-
schrift aus. Hier müsste geprüft
werden, ob die Unterschrift in
Form von Druckbuchstaben tat-
sächlich die Unterschrift ist oder
ob dies ein Platzhalter für die Un-
terschrift in Schreibschrift sein
soll. Mit einer Unterschrift in
Schreibschrift kann dies von vorn-
herein vermieden werden.

Uta M., Köthen: Mein Vater möchte
mir als Tochter den Acker verma-
chen, der Enkel soll sein Haus be-
kommen. Kann mein Vater das pri-
vathandschriftlich testamentarisch
bestimmen oder muss er sein Testa-
ment notariell beurkunden lassen?
Es gibt nur uns zwei als Erben.
Antwort: Ihr Vater kann das, wie
von Ihnen geschildert in einem pri-
vathandschriftlichen Testament
festlegen. Es bedarf nicht zwin-
gend einer notariellen Beglaubi-
gung. Wichtig ist, dass Ihr Vater in
seinem Testament auch die Erb-
quoten festlegt, nämlich dass Toch-
ter und Enkel zu je 1/2 erben. Wei-
ter sollte er formulieren, wie sich
seine Nachlassmasse aufteilt, dass
der Enkel das Haus bekommt und
die Tochter den Acker und ob ein
Wertausgleich bezahlt wird oder
ob das ohne Wertausgleich erfol-
gen soll.

Lore R., Muldestausee: Mein Sohn
wird laut privathandschriftlichem
Testament Haus und Grundstück er-
ben. Benötigt er einen Erbschein, ob-
wohl er Alleinerbe ist? Oder sollte,
damit er keinen Erbschein braucht,
ein notarielles Testament errichtet
werden? Wie verhält es sich mit den
Kosten für den Erbschein, wenn
der Nachlasswert des Hauses
150 000 Euro beträgt?
Antwort: Ihr Sohn benötigt den
Erbschein bei einem privathand-
schriftlichen Testament zur Grund-
buchberichtigung als öffentliche
Urkunde. Der Vorteil eines notari-
ellen Testaments dagegen ist, dass
es bereits als öffentliche Urkunde
gilt. In dem Fall ist ein Erbschein
nicht notwendig. Die Kosten für
den Erbschein betragen bei einem
Nachlasswert von 150 000 Euro
rund 1 500 Euro. Mit den gleichen
Kosten müssten Sie in etwa bei ei-
nem notariellen Testament rech-
nen.

Marianne F., Friedrichsbrunn:
Wir hatten 2000 ein Haus gekauft,
das allein auf meinem Namen im
Grundbuch steht. Mein Mann ist vor
sieben Jahren gestorben. Wir haben
eine gemeinsame Tochter. Es gibt
noch eine Tochter meines Mannes
aus erster Ehe. Ist sie in Bezug auf
das Haus erbberechtigt?
Antwort: Nein. Das deutsche Erb-
recht ist ein Verwandtschaftsrecht.
Die Tochter Ihres Mannes aus ers-
ter Ehe ist mit Ihnen nicht ver-
wandt. Daher hat sie mit Ihrem
Nachlass nichts zu tun, denn das
Haus gehört zu Ihrem Vermögen.

Christa S., Bernburg:Wir haben zu
DDR-Zeiten ein Berliner Testament
aufgesetzt. Ist das noch gültig?
Antwort: Ja, das zu DDR-Zeiten
errichtete Berliner Testament ist
nach wie vor gültig.

Anja R., Eisleben: Wie berechnet
sich der Pflichtteil?
Antwort: Der Pflichtteil beträgt
die Hälfte des Wertes des Erbteils,
der bei gesetzlicher Erbfolge zu-

steht. Er ist vom Erben durch Geld-
zahlung zu erfüllen. Die Höhe be-
rechnet sich aus dem gesamten
Nachlass nach Abzug der Verbind-
lichkeiten, also aus dem Reinnach-
lass.

Regina K., Halle: Wir haben noch
zu DDR-Zeiten ein Berliner Testa-
ment aufgesetzt. Wie würde es sich
mit dem Pflichtteil verhalten, wenn
er nach dem Erstverstorbenen einge-
fordert würde? Bei dem Nachlass
handelt es sich nur um Hausrat.
Antwort: Nach Ihrer Schilderung
würde der Nachlass nach dem Tod
des Erstverstorbenen ausschließ-
lich aus Hausrat bestehen. In dem
Fall kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Hausrat einen Zeit-
wert von Null Euro ausmacht, also
auch der Pflichtteil null Euro be-
trägt.

Bettina H., Naumburg: Wir sind
verheiratet und haben vor 20 Jahren
ein Berliner Testament aufgesetzt.
Allerdings fehlt hier die Schlusser-
ben-Bestimmung. Wir haben je ein
Kind aus erster Ehe. Wie hoch wäre
der Pflichtteil bei Einforderung nach
dem Tod meines Mannes? Und wie
hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
dass er tatsächlich eingefordert
wird? Der Nachlass würde etwa
30 000 Euro ausmachen.
Antwort: Im Fall des Todes Ihres
Mannes würden Sie und sein Kind
je zur Hälfte erben. Der Pflichtteil
ist die Hälfte des gesetzlichen Er-
bes. Von dem Nachlass von insge-
samt 30 000 Euro gehört jedem
Ehegatten die
Hälfte, mithin
15 000 Euro,
hiervon würde
der Pflichtteil
seines Kindes
ein Viertel des
Nachlasses aus-
machen, also
3 750 Euro. Die Wahrscheinlich-
keit, dass das Kind Ihres Mannes
seinen Pflichtteil einfordert, liegt
nahe. Denn würden Sie nach Ihrem
Mann versterben, ginge das Kind
Ihres Mannes leer aus, da es dann
kein gesetzlicher Erbe mehr ist. Ge-
setzlicher Erbe ist dann nur Ihr
leibliches Kind.

Karin P., Wittenberg: Ich habe
1986 ein Haus gekauft und bin allei-
ne im Grundbuch eingetragen. 2009
habe ich geheiratet. Mein Mann hat
aus erster Ehe zwei Kinder. Könnten
diese Kinder mein Haus erben?
Antwort: Sie sind Alleineigentü-
merin des Hauses. Im Fall Ihres To-
des ist Ihr Mann der Alleinerbe.

Seine Kinder haben in dem Mo-
ment keinen Anspruch am Haus,
da sie keine gesetzlichen Erben
sind. Wenn Ihr Mann jedoch nach
Ihnen verstirbt, sind seine Kinder
die gesetzlichen Erben - und damit
fällt ihnen das Haus zu.

Gerd H., Saalekreis: Die Mutter
meines Enkels ist geschieden. Sein
Vater hat ein Haus. Könnte mein
Enkel einen Pflichtteilsanspruch gel-
tend machen?
Antwort: Nach Ihrer Schilderung
erfreut sich der Vater Ihres Enkel
bester Gesundheit. Erbrechtliche
Ansprüche beginnen erst mit dem
Tod des Erblassers. Insofern kann

Ihr Enkel der-
zeit keinen
Pflichtteil bean-
spruchen.

Liane S., Bur-
genlandkreis:
Wir sind in zwei-
ter Ehe verheira-

tet und haben beide aus erster Ehe je
zwei Kinder. Wir haben ein Berliner
Testament. Hätten die Kinder mei-
nes Mannes im Fall seines Ablebens
einen Pflichtteilsanspruch? Die Hälf-
te unseres Hauses - Wert 100 000 Eu-
ro - gehört meinem Mann.
Antwort:Gemäß dem Berliner Tes-
tament sind die Kinder Ihres Man-
nes enterbt für den Fall, dass Ihr
Mann der Erstverstorbene ist. Sei-
ne Kinder können zu dem Zeit-
punkt jedoch den Pflichtteil bean-
spruchen. Der berechnet sich so:
Sie als Ehefrau erben nach der ge-
setzlichen Erbfolge zur Hälfte, die
zwei Kinder Ihres Mannes zu je ein
Viertel. Da der Pflichtteil immer
die Hälfte des gesetzlichen Erban-

teils beträgt, bekommen die Kinder
also je ein Achtel. Der Nachlass des
Mannes beträgt 50 000 Euro, ge-
teilt durch acht ergibt 6 250 Euro,
die jedes Kind als Pflichtteil gel-
tend machen kann.

Peter G., Oranienbaum: Angenom-
men, wir verschenken unser Haus
zu Lebzeiten an unsere Tochter. Wei-
ter angenommen, wir würden zum
Pflegefall werden und ins Heim kom-
men. Stimmt es, dass unserer Toch-
ter bis zu zehn Jahre nach der Schen-
kung das Haus wieder weggenom-
men werden könnte?
Antwort: Sie schenken zu Lebzei-
ten Ihr Haus Ihrer Tochter und
kommen vielleicht zwei Jahre spä-
ter in ein Pflegeheim. Angenom-
men, Ihre Rente reicht dann nicht
aus, um die Kosten des Pflege-
heims zu bezahlen, und Sie werden
zum Sozialhilfe-Empfänger. In dem
Fall hat der Sozialhilfeträger das
Recht auf Rückforderung der
Schenkung innerhalb von zehn
Jahren, um die finanziellen An-
sprüche zu bedienen. Eine andere
Möglichkeit wäre, dass Ihre Toch-
ter die monatliche Differenz zwi-
schen Ihrer Rente zu den Kosten
des Pflegeheimes übernimmt. In
dem Fall wäre eine Rücknahme der
Schenkung gegenstandslos.

Marta S., Burgenlandkreis: Ich
habe 2008 mein Haus an meinen
Enkel verschenkt. Wir haben damals
vereinbart, dass die Schenkung je-
derzeit rückgängig gemacht werden
kann. Was müsste ich beachten?
Antwort: Der zwischen Ihnen ver-
einbarte Rückgabevertrag stellt
noch nicht die rechtsverbindliche
Rückgabe dar. Sie müssten sich an

einen Notar wenden und hier die
Schenkung rückgängig machen.
Beachten Sie bitte: In dem Fall
könnte es sich um eine Schenkung
des Enkels an Sie handeln. Als
Oma haben Sie bei Schenkungen
einen steuerlichen Freibetrag von
20 000 Euro. Den Betrag, der diese
20 000 Euro übersteigt, müssten
Sie mit 15 Prozent versteuern. Um
das zu umgehen, sollte der Vertrag
so gestaltet sein, dass er nicht als
Schenkung ausgewiesen wird.

Frank H., Aschersleben: Ich bin
seit acht Jahren Witwer. In unserem
Berliner Testament ist die Stieftoch-
ter als Schlusserbin eingesetzt, ich
darf das Testament auch nicht mehr
ändern. Wenn ich sterbe - steht dann
auch meiner Schwester etwas zu?
Antwort: Nein, denn als Schluss-
erbe ist Ihre Stieftochter eingesetzt
worden. Es steht Ihnen aber natür-
lich frei, Ihrer Schwester zu Lebzei-
ten etwas zu schenken. Denn was
Sie mit Ihrem Vermögen anstellen,
entscheiden allein Sie.

Erna D., Harzkreis: Mein Mann
und ich wollen ein Berliner Testa-
ment machen. Unsere Tochter und
unser Sohn sollen Schlusserben wer-
den. Falls unserem Sohn vorher et-
was passiert, möchten wir nicht,
dass seine Tochter, also unsere Enke-
lin, an seiner Stelle erbt. Kann man
das regeln?
Antwort: Ja, Sie können diesen
Wunsch in das Testament aufneh-
men. Dafür sollten Sie die Enkelin
mit vollem Namen nennen und
schreiben, dass sie von der Erbfol-
ge ausgeschlossen ist. Empfehlens-
wert in diesem Fall ist es, einen Er-
satzerben zu bestimmen und zu
nennen. Beachten Sie aber: Der
Pflichtteilsanspruch Ihrer Enkelin
bleibt bestehen.

Ulf D., Wolfen: Meine Frau und ich
lassen uns scheiden. Was passiert
mit dem gemeinsamen Testament?
Antwort: Sobald die Scheidung of-
fiziell vollzogen ist, wird das ge-
meinsame Testament automatisch
unwirksam. Eine Ausnahme gilt
nur, wenn in dem Testament etwas
anderes geregelt wurde.

Paula S., Halle: Ich bin alleinste-
hend, einzige Verwandte sind nur
noch Cousins und Cousinen. Sind
diese erbberechtigt, wenn ich sterbe?
Antwort: Grundsätzlich ist Ver-
wandtschaft, unabhängig vom Gra-
de, erbberechtigt. Falls Sie aller-
dings in Ihrem Testament einen Er-
ben bestimmen, sind Ihre Cousins
und Cousinen außen vor. Einen
Pflichtteilsanspruch können sie in
dem Fall nicht geltend machen,
denn der steht nur Ehepartnern,
Kindern und Eltern zu.

Kornelia Noack und Dorothea Reinert
notierten Fragen und Antworten.

Das Berliner Testament ist eine
der häufigsten Formen des letz-
ten Willens, die ein Ehepaar oder
eine eingetragene Partnerschaft
vereinbaren. Wichtig ist, darin
schriftlich festzulegen, über wel-
che Punkte einseitig verfügt wer-
den darf - was also einer allein
nach dem Tod des Partners noch
ändern kann. Denn die wechsel-
seitige Verfügung gilt ein Leben
lang. Fehlt ein solcher Eintrag,
kann grundsätzlich nichts mehr
verändert werden. So auch nicht
die Erbquote, wenn sich ein Kind
etwa mehr um das alleinstehen-
de Elternteil kümmert und des-
halb beim Nachlass begünstigt
werden soll. Bei einem Berliner
Testament setzen sich die Part-
ner wechselseitig als Alleinerben
ein. Stirbt einer, erhält der ande-
re zunächst das gesamte Erbe.
Kinder, Verwandte oder Dritte er-
ben in der Regel erst dann, wenn
auch der Partner gestorben ist.
Vorher steht ihnen nur ein
Pflichtteil zu. FOTO: DPA
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Die interessantesten Fragenwerden immermontags an dieser Stelle veröffentlicht.

URTEIL

Gericht entschied über
Negativtestament.

Erblasser können Verwandte von
der gesetzlichen Erbfolge aus-
schließen. In diesem Fall spricht
man von einem sogenannten Nega-
tivtestament. Ist ein solches Testa-
ment aber nicht genau genug ver-
fasst worden, muss versucht wer-
den, den Willen des Erblassers zu
erforschen. Mögliche Erben müs-
sen bei einer solchen Ermittlung
damit rechnen, am Ende leer aus-
zugehen. Das zeigt eine Entschei-
dung des Oberlandesgerichts
(OLG) Düsseldorf, wie die Arbeits-
gemeinschaft Erbrecht des Deut-
schen Anwaltvereins mitteilt.

„Andere entfernte Verwandte“
In dem Fall hatte eine Alleinste-
hende 1976 ein Testament errich-
tet. Hierin schloss sie zwei be-
stimmte Nachfahren ihrer Urgroß-
eltern und deren Nachfolger aus-
drücklich und namentlich benannt
von der Erbfolge aus. Sodann
schrieb sie: „Es ist mein letzter Wil-
le, dass andere entfernte Verwand-
te nichts vom ganzen Vermögen er-
halten.“ Wer ihr Erbe werden soll-
te, bestimmte sie aber nicht.
Nach ihrem Tod hielt sich eine

Cousine zweiten Grades für die Er-
bin des millionenschweren Vermö-
gens, da sie nicht explizit ausge-
schlossen worden sei und stets
Kontakt zur Verstorbenen gehalten
habe.

Auslegung des Testaments
Zu Unrecht, urteilten die Richter.
Denn es steht einer Erblasserin
frei, in ihrem Testament allein be-
stimmte gesetzliche Erben von der
Erbfolge auszuschließen. In diesem
Fall ist durch Auslegung zu ermit-
teln, wer Erbe geworden ist. Dabei
ist der wirkliche Wille der Erblas-
serin zu erforschen. Das Ergebnis
hier: Nach Ansicht des OLG ist die
klagende Cousine zweitens Grades
eine „andere entfernte Verwandte“
im Sinne des Testaments.
Den Begriff Verwandtschaft defi-

niert das Gesetz. Hierunter fällt
auch die entfernte Cousine. Der
Umstand, dass die Erblasserin zu
dieser Cousine zu Lebzeiten per-
sönlichen Kontakt hatte, ändert da-
ran nichts. Es erbt der Fiskus, da
die Erblasserin das Verwandten-
erbrecht vollumfänglich ausge-
schlossen hat.

Entscheidung des OLG Düsseldorf,
Aktenzeichen: I-7 U 77/14

Verwandtekann
ausgeschlossen
werden

NACHLASS

Bestattungswünsche gehören nicht
ins Testament. Das Dokument re-
gelt zwar den Nachlass, wird aber
in der Regel erst Wochen nach dem
Tod eröffnet - und somit meist erst
nach der Beerdigung. Darauf weist
Aeternitas hin, eine Verbraucher-
initiative für Bestattungsfragen.
Das gilt, obwohl manche Fragen
zur Bestattung mit dem Nachlass
beziehungsweise den darin ge-
nannten Erben zusammenhängen.
So sind die Erben etwa gesetzlich
dazu verpflichtet, die Kosten für ei-
ne Bestattung zu tragen.
Wer sichergehen will, dass die ei-

genen Bestattungswünsche be-
rücksichtigt werden, sollte sie zu
Lebzeiten schriftlich festhalten.
Damit könne man auch seine Ange-
hörigen entlasten - im Trauerfall ist
den Hinterbliebenen dann klarer,
wie beispielsweise die Trauerfeier
ablaufen soll. Wichtig: In dem Do-
kument sollte man auch festhalten,
wer nach dem eigenen Tod die
Wünsche umsetzen soll.

Wünschefür
Bestattung
extranotieren

Alle MZ-Leserforen zum
Nachlesen finden Sie unter:
www.mz-web.de/leserforum

mz-web.de

EXPERTEN

Am Telefon haben Auskunft gegeben:

„Der Vorteil
eines notariellen
Testaments ist, dass
es als öffentliche
Urkunde gilt.“

Änderungen
vorbehalten

Fachanwältin für Erbrecht Manuela
Natho aus Bitterfeld-Wolfen

Fachanwalt für Erbrecht
ArndMerschky aus Halle

Notarin Christine Albert
aus Halle FOTOS: KERSTIN METZE


